
Verkehrsberuhigung in der Setzbergstraße

BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 00931 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirks 17 – Obergiesing vom 13.10.2020

Sehr geehrte Frau Dullinger-Oßwald,

wir kommen zurück auf den Antrag vom 13.10.2020, mit dem Sie sich für „die Einrichtung 
einer Einbahnstraßenregelung in West-Ost-Richtung mit wechselseitiger Ausweisung von 
Parkraum auf der Südseite (westlicher Teil) und Nordseite (östlicher Teil) der Setzbergstraße“ 
aussprechen.

Nach Prüfung des Antrags können wir Ihnen Folgendes mitteilen:

Die an sich wenig frequentierte Setzbergstraße befindet sich in einer Tempo 30-Zone (und ist da-
mit bereits verkehrsberuhigt). Geparkt wird auf der Südseite. Begegnungsverkehr ist möglich, in 
dem sich Verkehrsteilnehmer unter Mitbenutzung von Parklücken untereinander verständigen. 
Dies hat – als willkommener Nebeneffekt – eine Reduzierung der gefahrenen Geschwindigkeiten 
zur Folge. 

Weder die Polizei noch das Kreisverwaltungsreferat sehen aktuell Gründe bzw. die 
Notwendigkeit, die Setzbergstraße einbahnzuregeln oder die Parkordnung zu verändern.

Der Antrag des Bezirksausschusses ist mit den Ausführungen geschäftsordnungsmäßig 
behandelt. 

Mit freundlichen Grüßen

gez.
KVR I/331
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